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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
STADTRADELN in Rottenacker – Jetzt mitradeln und 
Kilometer sammeln!

Am 22. Juni 2025 startet Rottenacker zum zweiten Mal das STADT-
RADELN. Drei Wochen lang heißt es wieder: Kilometer sammeln, 
Teamgeist stärken und gemeinsam ein Zeichen setzen für nach-
haltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit. Bürgermeister 
Moritz Heinzmann freut sich schon jetzt auf viele engagierte Mit-
radelnde und spannende Teamwertungen.

Zum Auftakt am 22.06.2025 ist eine gemeinsame Radtour mit Ziel 
VG-Treffen bei den Musikertagen in Emerkingen vorgesehen.

Start:				    13:00 Uhr	

Treffpunkt:		  Sportplatz Rottenacker
Streckenlänge:	 ca. 40 Kilometer
Ziel:				    Musikertage Emerkingen, VG Treffen ab 16 Uhr

Kein eigenes Team? Kein Problem!
Wer keinem Team angehört, kann sich dem „Offenen Team Rotten-
acker“ anschließen und trotzdem fleißig Kilometer beitragen.

Jetzt registrieren und mitradeln!

Alle teilnehmenden Kommunen werden vom 
Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg 
unterstützt: Die Initiative RadKULTUR übernimmt 
die Teilnahmegebühren und stellt Werbemate-
rialien zur Verfügung.

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.stadtradeln.de

Wichtiger Stichtag 30. Juni für Finanzzuweisungen
Der 30. Juni ist für die Städte und Gemeinden ein wichtiger Tag: 
Hier entscheidet sich, welche Finanzausgleichsmittel der Kom-
mune vom Land zugewiesen werden. Berücksichtigt werden nur 
die Einwohner, die zum Stichtag melderechtlich mit Hauptwoh-
nung registriert sind. Die Gemeinde appelliert daher, nicht nur vor 
dem Hintergrund der gesetzlichen Verpflichtung, sondern auch 
aus wirtschaftlichen Gründen an alle Meldepflichtigen, aber auch 
an alle Vermieter, neu zugezogene oder noch nicht gemeldete Ein-
wohner pünktlich der Meldebehörde mitzuteilen. Für nicht oder 
verspätet gemeldete Einwohner verliert die Gemeinde Geld, das 
ansonsten letztlich über Steuern wieder von allen Einwohnern 
ausgeglichen werden muss.

Deshalb: Wichtiger Meldestichtag: 30.06.2025!

Besondere Bitte an Studenten!
Universitätsstädte locken oft mit verschiedenen Vergünstigungen 
den Hauptwohnsitz zu verlegen. Bitte prüfen Sie auch im Interesse 
Ihrer Gemeinde Rottenacker, ob Ihr Hauptwohnsitz, an dem Sie 
sich überwiegend aufhalten, Ende Juni nicht in Rottenacker ist. 
Ihre Rück- bzw. Neuanmeldung des Hauptwohnsitzes zum 30.06. 
bedeutet für die Heimatgemeinde Rottenacker jeweils ca. 800 
Euro höhere Finanzzuweisungen.

Gehwegsperrung in der Konrad-Sam-Straße 
Wegen dem Verlegen von Kabeln in offener Bauweise i.A. der Deut-
schen Telekom hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in der Zeit 
vom 06.06.2025 bis 27.06.2025 die teilweise bzw. Gesamtsperrung 
des Gehwegs in der Konrad-Sam-Straße Höhe Gebäude Nr. 1 – 38 
mit Ampelregelung und mit Notgehweg in der Kirchstraße ange-
ordnet.

Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen wirksam und endet mit deren Beseitigung, 
spätestens zum o.g. Zeitpunkt.

Um Beachtung und Verständnis wird gebeten. 
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Apotheken-Notdienst

Samstag, den 14.06.2025
Eichen-Apotheke Staig, Tel.: 07346 / 9 66 00

Sonntag, den 15.06.2025
Marien-Apotheke Ertingen, Tel.: 07371 / 62 25

Donnerstag, den 19.06.2025
Antonius-Apotheke Schemmerhofen, Tel.Nr. 07356 / 1711

NOT- UND 
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Sonntag, den 15.06.2025
13:00 Uhr		�  Albverein: Abmarsch zur Handwerkswande-

rung in Rottenacker am Museum; anschlie-
ßend Einkehr in „Rosi‘s Dorfwirtschaft“

14:00 Uhr  bis	� 17:00 Uhr Museums- und Heimatverein: Das 
Museum „Wirtles Haus“ ist zur Besichtigung 
geöffnet mit der Sonderausstellung „Rotten-
acker im Wandel der Zeit“

Montag, den 16.06.2025
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Restmülltonne“

Mittwoch, den 18.06.2025
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Blaue Tonne“

Donnerstag, den 19.06.2025		  Fronleichnam

Samstag, den 21.06.2025			   Sommeranfang

Termine

Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Briefkasten

gut leserlich beschriftet ist.

Geänderter 
Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für KW 25 
am Dienstag, 17.06.2025, 
um 12.00 Uhr.

NAK Verlag, 
Frauenstraße 77
89073 Ulm

0731 156 681
nak.ulm@n-pg.de
www.nak-verlag.de

! Mit einer Anzeige 
in Ihrem Mitteilungsblatt.

MEHR 
AUFMERKSAMKEIT?
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Pflege von Bauplätzen und angrenzenden Wiesengrund-
stücken
Zur Verhinderung von Beeinträchtigungen sind die Besitzer von 
landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücken nach dem Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetz verpflichtet, ihre Grundstücke zu 
bewirtschaften oder dadurch zu pflegen, dass sie für eine ord-
nungsgemäße Beweidung sorgen oder mindestens einmal im Jahr 
mähen.

Die Bewirtschaftung und Pflege müssen gewährleisten, dass die 
Nutzung benachbarter Grundstücke nicht, insbesondere nicht 
durch schädlichen Samenflug, unzumutbar erschwert wird (§ 26).

Dasselbe gilt auch für unbebaute Grundstücke innerhalb des Sied-
lungsbereiches (Bauplatz).

Das Naturschutzgesetz und die örtliche Polizeiverordnung ver-
pflichten die Besitzer von unbebauten Grundstücken, ihre Grund-
stücke so zu bewirtschaften oder zu pflegen, dass das Orts- und 
Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt wird und eine 
unzumutbare Beeinträchtigung der Angrenzer vermieden wird.

In § 15 der Polizeiverordnung wird ergänzend darauf hingewiesen, 
dass die Bewirtschaftung oder Pflege während des Zeitraumes Juni 
bis August erfolgen muss.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Bekannt-
machung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz über die Ausschreibung 
des Jahresprogramms 2026
� 23. Mai 2025
Grundsätzliches
Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist das zentrale 
Förderinstrument zur Stärkung und Weiterentwicklung des Länd
lichen Raums in Baden-Württemberg. Ziel des ELR ist die inte-
grierte Strukturentwicklung. Jedes geförderte Projekt leistet in 
einem der vier Förderschwerpunkte Innenentwicklung/Wohnen, 
Grundversorgung, Arbeiten oder Gemeinschaftseinrichtungen 
einen Beitrag zur Strukturverbesserung der Gemeinden. Einzel-
heiten zu den jeweiligen Fördersätzen können der Fördersatz
tabelle ELR entnommen werden. Projekte sind grundsätzlich im 
Jahr der Programmaufnahme zu beginnen

1.	 Klimaschutz durch Förderzuschlag bei CO2-Speicherung
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen wird vor dem Hintergrund 
der klimatischen Veränderungen immer wichtiger. Durch Förder-
anreize möchte das ELR diesen Prozess unterstützen. Zudem soll 
der Vorbildcharakter zum Beispiel des Bauens mit Holz belebt 
werden, um Nachahmer anzuregen. Bei überwiegendem Einsatz 
ressourcenschonender, CO2-bindender Baustoffe (wie z.B. Holz) als 
neue wesentliche Tragwerkskonstruktion wird deshalb der Förder-
satz um 5 %-Punkte erhöht. Bis auf Projekte im Förderschwerpunkt 
Grundversorgung können Neubauprojekte nur noch bei Erfüllung 
dieser Vorgabe gefördert werden. Der Einsatz von CO2-bindenden 
Baustoffen ist durch eine zusätzliche Erklärung (Formular ELR-9) 
mit der Antragstellung zu bestätigen.

2.	 EU-Beihilfevorgaben
Analog zur Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 (sog. De-minimis-Verord-
nung) gilt für alle beihilferelevanten Projekte eine Anhebung des 
max. Förderhöchstbetrags auf bis zu 300.000 Euro. In allen beihil-
ferelevanten Förderschwerpunkten ist eine einheitliche Förderung 
von regulär max. 250.000 Euro bzw. für Projekte mit CO2-speichern-
den Baustoffen in der Tragwerkskonstruktion max. 300.000 Euro 
möglich. Die Fördersätze gelten sowohl bei Förderungen auf der 
Grundlage der De-minimis-Verordnung wie auch bei Projekten, die 
nach AGVO bewilligt werden.

3.	 Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen
Ziel ist, für diesen Schwerpunkt rund die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Mittel einzusetzen. Im Fokus steht die Aktivierung von 
innerörtlichem Wohnraum durch

•	 Umnutzungen leerstehender Gebäude,
•	 Aufstockungen von Bestandsgebäuden,
•	 umfassende Modernisierungen,
•	 innerörtliche Nachverdichtungen mit Mehrfamilienhäusern,
•	 sowie die Gestaltung von modellhaften kommunalen 

Wohnumfeldmaßnahmen.

Der Neubau von Einfamilienhäusern ist von der Förderung ausge-
schlossen.

4.	 Förderschwerpunkt Grundversorgung
Mit dem ELR soll die Existenz kleiner Handels-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe zur Sicherung der Grundversorgung 
unterstützt werden. Vor allem Dorfläden, Dorfgaststätten, Metzge-
reien und Bäckereien, aber auch der lokale Handwerker sind wich-
tige Bausteine der Grundversorgung. Zur Grundversorgung können 
auch Ärzte und weitere gesundheitsbezogene Angebote zählen. 
Für eine erhöhte Förderung im Bereich Grundversorgung ist immer 
die Frage zu stellen, welche Angebote es bereits vor Ort gibt. Das 
ELR unterstützt hier keine konkurrierenden Betriebe, sondern 
Investitionen, die zum Erhalt des Angebots am Ort beitragen oder 
durch Neugründung ein neues Angebot vor Ort schaffen. Die den 
Aufnahmeantrag stellende Gemeinde bzw. Stadt muss den Bedarf 
der Grundversorgung für die Bereitstellung des betreffenden 
Gutes oder der betreffenden Dienstleistung unter Berücksichti-
gung ggf. bereits bestehender Einrichtungen im Ort darstellen und 
bestätigen.

5.	 Förderschwerpunkt Arbeiten
Zur Stärkung der dezentralen Wirtschafts- und Siedlungsstruktur 
sollen kleine und mittlere Betriebe (bis zu 100 Mitarbeiter) unter-
stützt werden. Auch neue Organisationsformen, wie Co-Working 
oder Kooperationen in Mehrfunktionshäusern, sind förderfähig.

Im Sinne einer nachhaltigen Flächennutzung werden im Förder-
schwerpunkt Arbeiten vor allem die Entflechtung störender 
Gemengelagen in den Ortskernen gefördert. Dazu zählt beispiels-
weise die Verlagerung eines emissionsstarken Betriebs aus dem 
Ortskern, um die freiwerdende innerörtliche Fläche anschließend 
einer nachbarschaftsverträglichen Nachnutzung zuzuführen. Auch 
die Nutzung von Bestandsgebäuden/Gewerbebrachen wird priori-
tär gefördert.

6.	 Förderschwerpunkt Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftseinrichtungen wie Mehrzweckhallen oder Dorfge-
meinschaftshäuser werden gefördert, wenn sie auch der Innen- 
und Ortskernentwicklung dienen. Die Förderung konzentriert sich 
auf die Modernisierung und Umnutzung von Bestandsgebäuden. 
Der reguläre Förderbetrag beträgt maximal 750.000 Euro bzw. bei 
Projekten mit CO2-speichernden Baustoffen in der Tragwerkskon-
struktion bis zu 1.000.000 Euro.

7.	 Verfahren
Voraussetzung für die Aufnahme in das Jahresprogramm 2026 ist 
ein kommunaler Aufnahmeantrag mit aktuellen Darlegungen zur 
strukturellen Ausgangslage und zu den Entwicklungszielen. Der 
Zusammenhang zu den geplanten Einzelprojekten ist darzustellen.

Es können nur Einzelprojekte angemeldet werden, deren bauliche 
Umsetzung grundsätzlich 2026 beginnt.



- 4 -  - MBL Rottenacker -   Freitag, 13. Juni 2025

Die für die Antragstellung notwendigen aktuellen Formulare sowie 
weitergehende Informationen sind unter der Internetadresse
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr abrufbar.
Die Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm sind durch die 
antragstellenden Städte und Gemeinden

bis zum 15. September 2025
einzureichen.

Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage 
kommen könnte, so wenden Sie sich an die Gemeinde, um die 
erforderlichen Unterlagen abzustimmen. Vorab wird ein Bera-
tungsgespräch angeboten.

Infos zu allen Kursen und zu Online-Angeboten erhalten Sie unter 
www.vhs-g.de. 

Eine Anmeldung ist ganz einfach über www.vhs-g.de möglich. 
(Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre E-Mailadresse 
an.)

Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN PRESSESTELLE

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

B 311, Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Unlingen 
und Datthausen
Vollsperrung im Baustellenbereich von Montag, 23. Juni 
bis voraussichtlich Freitag, 04. Juli 2025
Ab Montag, 23. Juni 2025, lässt das Regierungspräsidium Tübingen 
auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern den schadhaften Fahr-
bahnbelag der B 311 ab der Einfahrt zur Kiesgrube Wenzelburger 
bis zur Kreuzung B 311 / K 7545 Zell – Bechingen / Reutlingendorf 
erneuern. Während dieser Maßnahme ist die B 311 im Baustellen-
bereich voll gesperrt.

Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die Fahrbahn-
deckenerneuerung bis Freitag, 04. Juli 2025, abgeschlossen.

Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, 
massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen 
beseitigt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrs
sicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur 
erforderlich.

Verkehrsführung während der Sanierung:
In Fahrtrichtung Ehingen wird der Verkehr ab Unlingen über Möh-
ringen nach Dietelhofen, weiter nach Reutlingendorf und von dort 
zurück auf die B 311 geleitet.

Die Fahrtrichtung Riedlingen wird über Zell, Bechingen auf die  
B 312 nach Riedlingen und von dort zurück auf die B 311 geführt.

B 311 Unlingen - K 7545 Lageplan/ UmleitungsskizzeZell / Bechingen
Belagsarbeiten vom 23.06 - 04.07.2025

BA II

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die 
im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Ver-
kehrsbeschränkungen.

Kosten
Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 620.000 Euro und 
werden vom Bund getragen.

Hintergrundinformation:
Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können 
Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale 
des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de 
abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und 
ohne Werbung) – Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrs-
info_app.

POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG
Polizeipräsidium Ulm

Berufsinfoabend in Ehingen - die Polizei informiert!
Das Polizeipräsidium Ulm veranstaltet für am Polizeiberuf Interes-
sierte im Alter von 15 bis 30 Jahren, am 17.07.2025, um 17:30 Uhr, 
beim Polizeirevier Ehingen, Panoramastraße 6, 89584 Ehingen/
Donau, einen Berufsinfoabend.

"Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!" Sollte 
diese Motivation auch ab der Klassenstufe 9 noch vorhanden sein, 
dann bist du an diesem Berufsinfoabend genau richtig.

Bei der rund 90-minütigen Veranstaltung geben die Berufsberater 
des Polizeipräsidiums Ulm Einblicke in den Polizeiberuf. Sie stehen 
Rede und Antwort zu allen Fragen rund um die Themen: Bewer-
bung, Anforderungen, Auswahlverfahren, Ausbildung, Studium und 
Verwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig zeigen wir euch einiges 
aus den verschiedensten Bereichen der Polizei. Neben erfahrenen 
Polizistinnen und Polizisten sind auch Polizeiausbildende vor Ort 
und können aus dem Nähkästchen plaudern. Traut Euch auch 
heikle Fragen zu stellen.

Eingeladen sind alle Interessierten, die eine Mittlere Reife oder 
Fachhochschulreife/Abitur haben bzw. einen dieser Abschlüsse 
anstreben. Neben Schülerinnen und Schülern dürfen sich gerne 
auch "Ältere" angesprochen fühlen. Auch wenn man bereits eine 
Ausbildung oder Studium abgeschlossen hat bzw. nicht fortführen 
wird, steht einer Bewerbung in der Regel nichts entgegen. Natür-
lich sind auch Eltern gerne miteingeladen.

Die Teilnahmemöglichkeiten sind begrenzt, daher rechtzeitig per 
E-Mail unter ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de zu der Veranstaltung 
anmelden.
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Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm 
freut sich auf Euch.
�
Weitere Infos zur Veranstaltung unter 
Tel.  0731/188-5361 oder -5555 bzw. unter 
www.polizei-ulm.de/karriere oder dem 
QR-Code.

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Schul- und Ausbildungszeiten
Bis zum 45. Geburtstag Rentenbeiträge nachzahlen
Rentenlücken rechtzeitig schließen und im Alter profitieren
Im Durchschnitt starten Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger zwischen Anfang und Ende 20 in den Job. Zuvor haben die 
jungen Menschen in der Regel ihre Schulausbildung oder ein Stu-
dium abgeschlossen. Zählen diese Zeiten etwa zur Rente? Die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) 
beantwortet die wichtigsten Fragen, ob Schul- und Ausbildungs-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt wer-
den und was heute unter 45-Jährige dafür tun könnten.

Welche Ausbildungszeiten werden bei der gesetzlichen Renten-
versicherung auf Antrag berücksichtigt?
Ab dem 17. Geburtstag können Zeiten in denen eine Schule, Fach- 
oder Hochschule besucht beziehungsweise an einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme teilgenommen wurde, als Anrech-
nungszeit mit insgesamt bis zu acht Jahren in der gesetzlichen 
Rentenversicherung berücksichtigt werden. Allerdings kommen 
diese Zeiten nicht automatisch in das Rentenkonto. Damit diese 
Zeiten angerechnet werden können, benötigt die DRV BW Unterla-
gen, zum Beispiel in Form von Zeugnissen, Schul- und Immatriku-
lationsbescheinigungen.
Darüber hinaus können für bestimmte Ausbildungszeiten freiwillig 
Beiträge nachgezahlt werden.

Welche Vorteile ergeben sich durch die freiwillige Zahlung?
Die freiwilligen Beiträge erhöhen in der Regel den Rentenanspruch. 
Zudem können Mindestversicherungszeiten – auch Wartezeiten 
genannt – erfüllt werden, um eine Altersrente gegebenenfalls vor-
zeitig in Anspruch nehmen zu können. Ob sich eine Nachzahlung 
der Rentenbeiträge für Sie lohnt, erfahren Sie im DRV BW-Bera-
tungsgespräch.

Für welche Ausbildungszeiten können zusätzliche Beiträge einge-
zahlt werden?
Für folgende Zeiten kann eine Beitragsnachzahlung beantragt wer-
den, wenn diese noch nicht mit Beiträgen belegt sind:
Zeiten der schulischen Ausbildung zwischen dem 16. und 17. Lebens-
jahr.  
Zeiten der Schul- und/oder Hochschulausbildung ab dem 17. 
Lebensjahr, die wegen Überschreitens der maximal anrechenbaren 
acht Jahre nicht als Anrechnungszeit anerkannt werden können.
Studienzeiten nach dem Abschluss bis Studienende. Aber auch 
Zeiten, in denen promoviert oder ein Aufbau-, Zusatz- und Ergän-
zungsstudium absolviert wurde.

Bis wann ist eine Zahlung möglich und wie beantrage ich diese?
Die Nachzahlung kann nur bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres 
beantragt werden. Ausnahmen können bei Nachversicherung oder 
Ausscheiden aus einer Beschäftigung, in der Sie von der Versiche-
rungspflicht befreit waren, gelten. Sie können über die Online-
Services einen „Antrag auf Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen 
für Ausbildungszeiten“ (Formular V0080) stellen.

Wie hoch ist die Nachzahlung?
Die monatliche Beitragshöhe ist beliebig zwischen 103,42 Euro und 
1.497,30 Euro wählbar (Stand 2025). Bei zugelassener Teilzahlung 
(höchstens fünf Jahre) richtet sich die Höhe der Rate nach den 
aktuellen Werten im Jahr der Zahlung der Rate.

Information und Beratung
Über die Online-Dienste der Deutschen Rentenversicherung kön-
nen Sie den Antrag V008 elektronisch stellen unter www.deut-
sche-rentenversicherung.de/eantrag-V0080

Kontakt zur regionalen Beratung – online, telefonisch, per Video 
oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt – hier finden sich auch 
die Adressen der ehrenamtlichen Versichertenberatenden aus der 
eigenen Nachbarschaft.

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
in Ehingen
Die Deutsche Rentenversicherung hält im Jahr 2025 wieder ihre 
Sprechtage in Ehingen ab. Die nächste Beratung findet am Diens-
tag, 08.07. im Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21, im ersten 
Obergeschoss statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten 
in allen Fragen zur Versicherung, Rente, Prävention und Rehabilita-
tion. Anträge können bei den Sprechtagen nicht gestellt und nicht 
entgegengenommen werden. Für die Beratung ist eine vorherige 
Terminvereinbarung bei der Deutschen Rentenversicherung in 
Ulm unter der Telefonnummer 0731 920410 zwingend erforderlich. 
Hierzu bitte die Versicherungsnummer bereithalten. Bitte den 
Personalausweis/Reisepass und Versicherungsunterlagen zum 
Termin mitbringen.

Die weiteren Beratungstermine im Jahr 2025 sind wie folgt: 
12. August, 09. September, 14. Oktober, 11. November und 
09. Dezember.

Agentur für Arbeit Ulm

Veranstaltungshinweis

Tag der Ausbildung und des Dualen Studiums
Wer sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der 
Agentur für Arbeit Ulm interessiert, kann am Donnerstag, den  
10. Juli einen Blick hinter die Kulissen der Wichernstraße 5 werfen. 
Es gibt eine Schnitzeljagd durch die Arbeitsagentur, gratis Bewer-
bungsfotos und viele Kolleginnen und Kollegen zum Ausfragen. Am 
Ende klingt die Veranstaltung mit alkoholfreien Cocktails aus. Wer 
interessiert und mindestens 14 Jahre alt ist kann sich bis zum 1. Juli 
kostenfrei anmelden:

Kontakt:
Per Email an Ulm.IS-Personal-AQUA@arbeitsagentur.de
Telefonisch unter 0731 160-888

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe - 
Ihr Mitteilungsblatt.

Empfehlen Sie uns weiter.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Rottenacker

Mitteilungen für KW 25

Sonntag, 15. Juni 2025 
Wochenspruch für die Woche nach dem Sonntag Trinitatis:

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus
und die Liebe Gottes

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen.“

(2. Korinther 13,13)

10:00 Uhr	 Distrikt-Gottesdienst in Ehingen Süd

Samstag, 21. Juni 2025
			   All4one – Stromabwärts

Pfingstferien 2025
Pfarrer Reusch hat vom 10. – 23. Juni 2025 Urlaub. Das Pfarramt 
bleibt in dieser Zeit geschlossen.
Kasualvertretung hat
- 	� vom 10.6. bis 15.6. Pfarrer Ströbel aus Schelklingen  

(Tel:07394 / 720) und
- 	� vom 16.6. bis 23.6. Pfarrer Hain aus Munderkingen  

(Tel: 07393 / 4997)

Bethel-Sammlung

Kleidersammlung für Bethel

    Was kann in den Kleidersack? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise bündeln), 
Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut (am besten in  
Säcken) verpackt 

  Nicht in den Kleidersack gehören: 
Lumpen, nasse, verschmutzte oder beschädigte Kleidung und Wäsche,  
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, 
Klein- und Elektrogeräte.

  Wir können leider keine Briefmarken für die Briefmarkenstelle  
Bethel mitnehmen. Rückfragen hierzu an Fr. Wuttke Tel. 0521 144-3597 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung 
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Brockensammlung Bethel 
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Tel. 0521 144-3779

Der Umwelt zuliebe –  

eigene Plastiktüten  

verwenden! 

Handzettel_Kleidersack_Brosa_RZ_03.indd   1 02.01.24   13:36

durch die Ev. Kirchengemeinde

Rottenacker

vom 23. Juni bis 28. Juni 2025

_________________________________________________________

Abgabestelle:

Garage am Gemeindehaus

Haldengässle

89616 Rottenacker

jeweils von 8.00 - 17.00 Uhr

Kirchenwahlen am 1. Advent

Die Landessynode – was ist das eigentlich?
Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg und bildet gemeinsam mit 
dem Oberkirchenrat und dem Landesbischof die Kirchenleitung. 
Die Synode entscheidet über kirchliche Gesetze, entscheidet über 
die Vergabe der Kirchensteuergelder und plant die Verteilung der 
Pfarrstellen. Außerdem wählen die Mitglieder der Landessynode 
– Synodale genannt – den Landesbischof.
Der aktuellen Landessynode gehören derzeit 91 Mitglieder an, 
darunter 30 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 60 Laien, die direkt 
von den Gemeindegliedern in einer Urwahl – einmalig für die 
Evangelischen Kirchen in Deutschland – gewählt werden. Die Wahl 
findet alle sechs Jahre statt, das nächste Mal am 1. Advent 2025.
Drei Mal im Jahr treffen sich die Synodalen zu gemeinsamen Sit-
zungen. Weil die Treffen für die vielfältigen Aufgaben nicht reichen, 
gibt es verschiedene Gremien und Ausschüsse, die das ganze Jahr 
über arbeiten, zum Beispiel den Theologischen Ausschuss, den 
Ausschuss für Diakonie oder den für Mission, Ökumene und Ent-
wicklung. In der Landessynode gibt es, ähnlich den politischen 
Parteien in den Parlamenten, aber ohne Fraktionszwang, die soge-
nannten Gesprächskreise: „Lebendige Gemeinde“, „Offene Kirche“, 
„Evangelium und Kirche“ und „Kirche für morgen“. Präsidentin der 
aktuellen, 16. Landessynode ist Sabine Foth.
Die erste Synode wurde übrigens 1869, also vor über 150 Jahren, 
einberufen, damit erhielt die Evangelische Kirche in Württemberg 
mehr Eigenständigkeit gegenüber Staat und König.
Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de

Am 13. September machen wir uns auf – mit dem Bus durch den 
Kirchenbezirk Blaubeuren.
An ausgewählten Orten machen wir Halt. Dort bieten wir ein klei-
nes Programm mit Impulsen und Erlebnissen, den jeweiligen 
besonderen Orten entsprechend.

Hier sehen Sie unsere Stationen:
09.00	 Nellingen im Schöpfungsgarten
09.45	 Machtolsheim auf dem Wasserturm
10.30	 Seißen am Backhaus
11.30	 Lautern Lesung im Kirchlein
12.30	 Blaubeuren Klosterkirche mit “Klostersuppe”
15.00	 Ehingen Wenzelstein
16.00	 Weilersteußlingen – Fest im Pfarrgarten
18.30	 Rückfahrt über Ehingen, Blaubeuren nach Nellingen.

Der Bus sammelt die Gäste auf dem Weg in Ehingen (8.00 Uhr) und 
in Blaubeuren (8.30 Uhr) ein. Halt ebenfalls am Bahnhof in Merklin-
gen für die Gäste aus Ulm (8.50 Uhr – Zug kommt um 8.39 Uhr an).
Preis: 25 € Verpflegung und Getränke sind im Preis inbegriffen.

Anmeldung über die Homepage des Kirchenbezirks Blaubeuren 
oder telefonisch unter 07344/6335. Anmeldeschluss ist der 1. Juli 
2025
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Was ist los im Begegnungstreff Blaubeuren?

Ob Theodor Fontane recht hat, wenn er dichtet: „An einem Som-
mermorgen da nimm den Wanderstab, es fallen deine Sorgen wie 
Nebel von dir ab“? Spazieren Sie doch mal in den Begegnungstreff 
im Diakonieladen Blaubeuren, Karlstraße 31. Herzliche Einladung, 
wir freuen uns auf Sie!
---
Mittwoch, 25. Juni 2025, 14.30 – 16.00 Uhr
Gesprächscafé Alter und Demenz für Angehörige und Interessierte
„Soll ich denn einfach lügen?“ – Einfühlsam mit Menschen mit 
Demenz sprechen.

Mittwoch, 2. Juli 2025, 17.00 Uhr
Vortrag Borderline Persönlichkeitsstörung aus Sicht einer Betrof-
fenen
Karin Kley informiert fachlich fundiert über das Krankheitsbild 
und ihre persönlichen Erfahrungen mit der psychischen Erkran-
kung.
Mit Karin Kley.

Mittwoch, 16. Juli 2025, 14.30 – 16.00 Uhr
Glücksspiele – Eine spannende Freizeitbeschäftigung, die zum 
Problem werden kann
An diesem Nachmittag soll der Frage auf den Grund gegangen wer-
den, was Glücksspiele sind und wieso diese auf viele Menschen 
spannend und anziehend wirken. Zudem sollen mögliche Risiken 
aufgezeigt werden, die durch ein riskantes Glücksspielverhalten 
entstehen können.	
Mit Christian Merbach, Suchtberatung. In Kooperation mit der 
Caritas Ulm-Alb-Donau.

Dienstag, 29. Juli 2025, 14.30 – 16.00 Uhr
Kaffeeklatsch
Gemütliches Zusammenkommen: bei einer Tasse Kaffee oder Tee 
miteinander reden und die Zeit genießen. Offen für alle!

Unsere Kontaktdaten:
Evangelisches Pfarramt
Kirchstrasse 33
89616 Rottenacker

Tel.:	 07393/2298
Mail:	 Pfarramt.Rottenacker@elkw.de

www.ev-kirche-rottenacker.de

Lesen, mitreden, mitmachen. 
Mit Ihrem Mitteilungsblatt 
am Gemeindeleben teilnehmen.

Katholische Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz-Kirche in Rottenacker

Samstag, 14. Juni 2025
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen

Sonntag, 15. Juni 2025		 Dreifaltigkeitssonntag
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim
09.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Hundersingen
09.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Unterstadion
10.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterwachingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion

Montag, 16. Juni 2025
17.00 Uhr	 Rosenkranz in Unterstadion
18.30 Uhr	 Rosenkranz auf dem Pfarrhof in Oberstadion

Dienstag, 17. Juni 2025
10.00 Uhr	� Kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Anna in 

Munderkingen

Mittwoch, 18. Juni 2025
07.30 Uhr	 Laudes in Munderkingen
15.00 Uhr	 Friedensgebet Frauenberg

Donnerstag, 19. Juni 2025�
Hochfest des Leibes und Blutes Christi		
Fronleichnam
09.00 Uhr	� Hochamt im Bürgerpark in Munder

kingen
			�   Anschließend Fronleichnams-Prozession 

durch die Stadt.
			   Abschluss mit feierlichem Segen in der Pfarrkirche
09.00 Uhr	� Eucharistiefeier in Oberstadion mit anschließender 

Fronleichnams-Prozession

Samstag, 21. Juni 2025
Vorabend zum 12. Sonntag im Jahreskreis 
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen

Sonntag, 22. Juni 2025		 12. Sonntag im Jahreskreis	
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Zeltgottesdienst in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen

Öffnungszeiten Pfarrbüro Munderkingen
In den Pfingstferien (10.06.-20.06.) ist das Pfarrbüro Freitags 
geschlossen.
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Katholischer Kirchenchor 
Die Proben finden jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr im Probe-
raum des Gemeindehauses St. Michael statt.

„Markt“frühstück in Munderkingen
für jeden / alle / GROß /	 klein / jung / alt�  
•	 jeden 3.Freitag,
•	 am 20.06.2025, um 8.30 Uhr
•	 Gemeindehaus St. Michael, Kirchhof 2, Munder-

kingen 1. Stock (Aufzug vorhanden)

nette Gespräche, neue Begegnungen (es braucht nur der kleine 
Geldbeutel mit)
Mit 1 € sind Sie schon dabei.

Schauen Sie vorbei,
wir freuen uns auf Sie –  Ihr Kaffeeteam

Feierliches Fronleichnamsfest 2025 –
Einladung an alle Bürger und Vereine
Am Donnerstag, dem 19. Juni 2025, laden die 
„Donaugemeinden“ unserer Seelsorgeeinheit, 
Emerkingen, Hausen am Bussen, Munderkingen 
mit Rottenacker und Unterwachingen, herzlich 
zum gemeinsamen feierlichen Fronleichnams-

fest ein. Beginn ist um 9.00 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst, 
der unter freiem Himmel im Bürgerpark in Munderkingen gefeiert 
wird (bei schlechtem Wetter in der Stadtpfarrkirche Munderkin-
gen).
Im Anschluss daran zieht die Prozession durch die Straßen der 
Stadt. Es wird an zwei Altären (Alter Schulhof und Marktplatz) Halt 
gemacht, an denen jeweils eine kurze Andacht sowie Fürbitten 
gehalten werden. Die Prozession endet mit dem feierlichen 
Abschlusssegen in der Stadtpfarrkirche.
Traditionell sind alle Vereine der Donaugemeinden herzlich ein-
geladen, in ihrer jeweiligen Tracht und/oder Vereinsfahne teilzu-
nehmen und das Fest würdig mitzugestalten. Auch die gesamte 
Bevölkerung ist eingeladen, diesem bedeutenden Fest des Glau-
bens beizuwohnen und gemeinsam ein Zeichen des Miteinanders 
und der Verbundenheit zu setzen.

Prozessionsreihenfolge
1.	 Kreuz und Fahnen
2.	 Stadtkapelle
3.	 Fronleichnamsgrenadiere
4.	 Alle Vereine
5.	 Kinder mit Blumen, Erstkommunionkinder
6.	 Ministranten
7.	 Himmel mit dem Allerheiligsten
8.	 Zunftlabaren
9.	 Prozessionsteilnehmer/innen

Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen  
Mo., Di., Mi.: 			   08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 			   13.30 Uhr – 16.00 Uhr

Homepage: Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:
https://se-donau-winkel.drs.de

Pfarramt Munderkingen				    07393/2282
E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de

Pfarramt Oberstadion					    07357/555    
E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de

Pfr. Dr. Thomas Pitour					    07393/2282 oder 953 977
										          Thomas.Pitour@drs.de

Pfr. Michael Klug						�      07357/555 oder  
klug.priester@gmx.net

Gemeindereferentin 					     07393/959 902 oder 
Sr. Luise Ziegler 						      luise.ziegler@drs.de

Pastoralreferentin						     07393/959 903 oder 
Sr. Francesca Trautner					    francesca.trautner@drs.de

Seniorenbeauftragter 				    07391/758315 oder 
Roland Gaschler						      Roland.Gaschler@drs.de

Gesamtkirchenpfleger 				    07393/959904 oder
Jörg Schelhase						      GKG.Donau-Winkel@drs.de

Mesnerteam Rottenacker/
Frau R. Kurz							       07393/40 50 696

Baur Bestattungen Ehingen	   		  07391/ 500 10

VEREINSNACHRICHTEN

Turn- und Sportgemeinde
Rottenacker 1902 e.V.

Abteilung Ski-Club

Hüttenwochenende - Wandern und Radeln und die 
Bergwelt genießen
Hüttenwochenende  in unserem Skiheim in Laterns  -  18. - 20.07.25
Am Samstag heißt es raus in die Natur - 
Du hast die Wahl zwischen zwei  geführten Touren.

Eine familienfreundliche Bergwanderung seht auf dem Programm, 
oder du fährst einfach mit der Sesselbahn nach oben und genießt 
entspannt die Laternser Bergwelt - gerne auch im Liegestuhl :)

Für alle die gerne in die Pedale treten, gibt es erstmals eine 
geführte Radtour.
Ob Mountainbike oder E-Bike - gemeinsam entdecken wir auf 
abwechslungsreichen Wegen die schönsten Seiten der Region. 

Am Abend freuen wir uns auf Hüttengaudi am Lagerfreuer. 
Für die Verpflegung ist bestens gesorgt. 

Nähere Infos und Anmeldung - www.skiclub-rottenacker.de 

Musikverein 
Edelweiß Rottenacker

 

Ausflug zum Landesmusikfest nach Singen
Am Samstag den 28.06.2025 findet unser Ausflug nach Singen zum 
Landesmusikfest statt. Mit einem Auftritt vor Ort um 15.45 Uhr 
dürfen wir ein Teil dieses Festes sein.

Wer uns begleiten möchte darf sich gerne bis Mittwoch, 18.06.2025 
bei Anke Breymaier unter ankebreymaier@gmail.com oder 0176 
31293336 (gerne auch per WhatsApp) melden.

Abfahrt 11.00 Uhr am Musikerheim
Rückfahrt um ca. 21.00 Uhr
Kosten pro Person für die Busfahrt: 15,00 €
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Einladung zum Infonachmittag

nfo-
nachmittagI
MUSIKERHEIM ROTTENACKER 
FREITAG, 27. JUNI 2025 , 16 UHR
Freut Euch auf den Auftritt unseres Vororchesters!

DU HAST LUST AUF MUSIK?
Komm vorbei und probiere Dein Lieblingsinstrument!
Egal ob Flöte, Horn oder Schlagzeug - 
wir finden gemeinsam heraus, was zu Dir passt! 

Musikprobe
(V) Vororchester
Freitag, 27.06.2025, 15.30 Uhr (Auftritt am Infomittag)

Vanessa Lehmann

(J) Jugendkapelle (Probe in Rottenacker)
Freitag, 13.06.2025, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr (Marschprobe)
MIttwoch, 18.06.2025, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr 
Freitag, 20.06.2025, KEINE PROBE!

Athina Mouratidis

(A) Aktive
Donnerstag, 26.06.2025, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr
Donnerstag, 03.07.2025, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Timo Nittka

Termine
(A) VG-Treffen in Emerkingen
Sonntag, 22.06.2025, 16.00 Uhr
 
Infonachmittag für die Jugend im Musikerheim
Freitag, 27.06.2025
 
(A) Ausflug zum Landesmusikfest nach Singen
Samstag, 28.06.2025
 
(A) Frühschoppen beim Fischereiverein
Sonntag, 29.06.2025, 11.00 Uhr
 
(J) Jugendkapellentreffen in Allmendingen
Sonntag, 29.06.2025

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Rottenacker

Handwerkswanderung Teil 1 in Rottenacker
Liebe Freunde, Mitglieder und Gönner unserer Ortsgruppe!
Am Sonntag, den 15. Juni entfällt die Wanderung im Allgäu. Statt-
dessen haben wir etwas ganz Besonderes für Euch. 
Wir treffen uns um 13 Uhr am Museum in Rottenacker. Herr Fritz 
Walter wird uns in einer wunderschönen Führung, die in der Nach-
kriegszeit und davor erschaffene Handwerkkunst in Rottenacker 
näher bringen. Lasst Euch verzaubern von seinen Recherchen und 
seinem Wissen. Da Rottenacker unglaublich viel Handwerkskunst 
zu bieten hatte werden wir 2 Wanderungen anbieten. Der 2.Teil  
folgt im Herbst. 
Im Anschluss kehren wir gemütlich bei Rosis Dorfwirtschaft ein 
und bei Kaffee und Kuchen können Erinnerungen ausgetauscht 
werden. 

Es freut sich auf Euch Eure Ortsgruppe Rottenacker
Die Wanderung führt Fritz Walter

Fischereiverein Rottenacker e. V.

Samstag, 28.06.25  
19:30 Uhr LIVE-MUSIK mit „Hmm“ zum Festauftakt 
20:00 Uhr Öffnung der Bar 
22:30 Uhr Seefeuerwerk 
 
Sonntag, 29.06.25   
10:00 Uhr Frühschoppen 
11:00 Uhr Unterhaltung durch den MV “Edelweiß“ Rottenacker 

Mittagessen  
(geräucherte Forellen, Erbseneintopf, Hamburger, Currywurst usw.) 

13.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
  
Außerdem: Hüpfburg / Torwandschießen  
 

KOMMT, FEIERT MIT 
UNS! 
Samstag 28.06.25 ab 18 Uhr 

SEENACHTSFEST                   
MIT FEUERWERK, SEEBAR,  
LIVE-MUSIK MIT „HMM“ ZUM 
FESTAUFTAKT 
Sonntag 29.06.25 ab 9 Uhr 

FISCHERFEST                       
MIT BLASMUSIK (MV ROTTENACKER) 
GERÄUCHERTEN FORELLEN, EINTOPF 

 Fischerhütte Rottenacker 

 
 

Fischereiverein Rottenacker e.V. 

Gemeinde, Gewerbe, Vereine
und Kirchen:
Ein Blatt von allen für alle.
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Museums- und Heimatverein

Sonderausstellung Rottenacker im Wandel der Zeit

Rottenacker im Wandel  
der Zeit 

Gezeigt werden Bilder  von mehreren Veranstaltungen aus 
den 1950 iger Jahren, Luftbilder , Bilder von Gebäuden und 

Gasthäusern. 
 

Von April bis Oktober jeden 1. und 3. Sonntag  
von 14 bis 17 Uhr  

 
 

Museums– und Heimatverein Rottenacker e.V. 
Tel. 07393/953184, info@museum-rottenacker.de 

Geobasisdaten@LGL, www.lgl-bw, dl-de/by-2-0 

Das Museum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

AUS DER NACHBARSCHAFT
Musikkapelle Emerkingen e.V.
Herzliche Einladung zum VG-Treffen nach Emerkingen – 
Sonntag, 22. Juni 2025
Am Sonntag, den 22. Juni 2025, lädt die Musikkapelle Emerkingen 
alle Musikfreunde und Gäste herzlich zum traditionellen VG-Tref-
fen ein. Es wartet ein Nachmittag voller Blasmusik und guter Stim-
mung auf Euch!
Das Treffen beginnt um 16 Uhr mit einem Sternmarsch durch Emer-
kingen.
Im Anschluss folgt der Fahneneinmarsch ins Zelt.
Wir haben ein unterhaltsames Programm für Sie vorbereitet und 
die VG-Kapellen aus Munderkingen, Rottenacker, Obermarchtal , 
Unterstadion und Reutlingendorf sorgen für beste Unterhaltung 
und Blasmusik vom Feinsten!
Neben den musikalischen Darbietungen warten auch kleine unter-
haltsame „Showeinlagen“ auf unsere Gäste. Seien Sie gespannt 
und feuern Sie ihren Bürgermeister/in und die Musiker/innen aus 
den VG-Gemeinden an, wenn sie bei der ein oder anderen Chal-
lenge ihr Können beweisen.
Weitere Highlights der Musikertage Emerkingen und den Vorver-
kauf für unsere Abendveranstaltungen finden Sie auf www.musi-
kertage-emerkingen.de
Kommen Sie vorbei und gönnen Sie sich Blasmusik & Bier (oder 
ein anderes kühles Getränk) bei den Musikertagen in Emerkingen. 
- Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Musikkapelle Obermarchtal e.V.  ♪♫
106. traditionelles Heimatfest 
„Peter & Paul“ vom 27.06. - 29.06. in Obermarchtal 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihre Musikkapelle Obermarchtal e.V.

Unser für Sie vorbereitetes Programm:

AMTSBLATT-HUMOR
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AMTSBLATTGEDANKE DER WOCHE
In guten Zeiten Händchen halten kann jeder.
In schlechten Zeiten nicht mehr loszulassen,
das ist es, was zählt.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Lösung des Rätsels im letzten Mitteilungsblatt


